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                Verwaltungshandbuch  

 
 

Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Verfahrenstechnik 

an der Technischen Universität Clausthal, 
Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Chemie. 

Vom 07. Januar 1997 
 

 
Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Verfahrenstechnik vom 07. Januar 
1997 (Nds. MBl. Seite 916) in der Fassung des Fachbereichsratsbeschlusses vom 
18. Juni 2001, genehmigt vom MWK am 30. Juli 2001 (Az.: 11.3-743 01-16) – (Mitt. 
TUC 2001, Seite 244) sowie in der Fassung des Fachbereichsratsbeschlusses vom 
08. Februar 2005, genehmigt durch Präsidiumsbeschluss (§ 37 Abs. 1 Ziffer 5 b 
NHG) vom 27. April 2005 (Mitt. TUC 2005, Seite 131) 
 
Aufgrund des § 105 Abs. 4 NHG hat die Technische Universität Clausthal die folgen-
de Diplomprüfungsordnung erlassen: 

 
 

E r s t e r   T e i l 
 
 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen 

 
(1) Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluß des Stu-
diums. Die Anforderungen an diese Prüfung sichern den Standard der Ausbildung im 
Hinblick auf die Regelstudienzeit sowie auf den Stand der Wissenschaft und die An-
forderungen der beruflichen Praxis. Durch die Diplomprüfung soll festgestellt werden, 
ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen 
Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge überblickt und die 
Fähigkeit besitzt, wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse 
anzuwenden. 
 
(2) Der Diplomprüfung geht die Diplomvorprüfung voraus. Durch sie soll festge-
stellt werden, ob der Prüfling die inhaltlichen und methodischen Grundlagen seiner 
Fachrichtung und eine systematische Orientierung erworben hat, um das Studium mit 
Erfolg fortzusetzen. 
 
 

§ 2 
Hochschulgrad 

 
(1) Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Technische Universität Claus-
thal den Hochschulgrad "Diplom-Ingenieurin" oder "Diplom-Ingenieur" (abgekürzt: 
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Dipl.-Ing.) in der jeweils zutreffenden Sprachform. Darüber stellt die Universität eine 
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1). 
 
(2) Im Rahmen einer binationalen Diplomierung gilt Absatz 1 auch für ausländi-
sche Studierende, die die Voraussetzungen nach Anlage 8 erfüllen. Entsprechendes 
gilt für Studierende der Technischen Universität Clausthal, Fachbereich Maschinen-
bau, Verfahrenstechnik und Chemie, wenn sie die Bedingungen der jeweiligen Part-
nerhochschule erfüllen. Werden beide Hochschulgrade geführt, sind diese durch 
Schrägstrich zu verbinden (abgekürzt: ‘‘Dipl.-Ing/Dipl.-Ing.‘‘) 
 
 

§ 3 
Dauer und Gliederung des Studiums, Freiversuch 

 
(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt ein-
schließlich der Diplomprüfung neun Semester (Regelstudienzeit). Die Prüfungen 
können auch vor Ablauf der Regelstudienzeit abgelegt werden, sofern die für die Zu-
lassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in 
1. ein viersemestriges Grundstudium (erster Studienabschnitt), das mit der Diplom-
vorprüfung abschließt, 
2. ein fünfsemestriges Hauptstudium (zweiter Studienabschnitt), das mit der Diplom-
prüfung abschließt, sowie 
3. eine berufspraktische Tätigkeit (Industriepraktikum) von 26 Wochen Dauer gemäß 
den Praktikantenrichtlinien des  Fachbereichs. Das Nähere regelt die Studienord-
nung. 
 
(3) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu gestalten, daß die Stu-
dierenden die Diplomvorprüfung im vierten Semester und die Diplomprüfung inner-
halb der Regelstudienzeit, spätestens aber sechs Monate nach ihrem Ablauf ab-
schließen können. 
 
(4) Für Studierende von ausländischen Partnerhochschulen, die die Diplomprü-
fung nach Anlage 8 ablegen (binationales Diplom), richtet sich das Studium nach den 
jeweiligen Ordnungen der Heimathochschule. Der Studienabschnitt, der im Fachbe-
reich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Chemie absolviert wird, dauert in der 
Regel zwei Semester, fällt in das Hauptstudium und unterliegt dieser Prüfungsord-
nung. Die Regelstudienzeit für binationale Diplomierung beträgt 10 Semester. 
 
(5) Das Studium umfaßt Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahlpflichtbereichs 
sowie Lehrveranstaltungen nach freier Wahl der Studierenden (Wahlbereich). Der 
zeitliche Gesamtumfang der Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereiche beträgt 182 Se-
mesterwochenstunden (SWS). Im Grundstudium entfallen auf den Pflichtbereich 95 
Semesterwochenstunden. Im Hauptstudium beträgt der Pflicht- und Wahlanteil 71 
und der Anteil der Vorleistungen 16 Semesterwochenstunden. Dabei ist gewährleis-
tet, daß den Studierenden Gelegenheit zur selbständigen Bearbeitung und Vertiefung 
des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach eigener 
Wahl verbleibt und die Möglichkeit besteht, Schwerpunkte ihres Studiums nach eige-
ner Wahl zu bestimmen. Der Anteil der Prüfungsfächer am zeitlichen Gesamtumfang 
ist in den Anlagen 2, 3, 5 und 6 geregelt. 
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(6) Erstmals nicht bestandene, den Fachprüfungen zugeordnete Prüfungsleistun-
gen gelten als nicht unternommen, wenn sie im Rahmen der Diplomvorprüfung spä-
testens in einem Prüfungszeitraum im vierten Semester und im Rahmen der Diplom-
prüfung spätestens in einem Prüfungszeitraum im neunten Semester abgelegt wur-
den (Freiversuch).Im Rahmen des Freiversuches bestandene Prüfungen können zur 
Notenverbesserung auf Antrag einmal im nächsten Prüfungstermin wiederholt wer-
den; dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis. Zeiten der Überschreitung bleiben 
unberücksichtigt, wenn hierfür triftige Gründe nachgewiesen werden; § 9 Abs. 1 und 
2 gilt entsprechend. Ein zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsausschuss gebildet. Ihm 
gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder, welche die Professorengruppe 
vertreten, eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie ein Mitglied der Studentengruppe. Die oder der 
Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende der Gemeinsamen Fakul-
tät für Bergbau, Hüttenwesen und Maschinenwesen ist die oder der Vorsitzende und 
die oder der stellvertretende Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Die weiteren 
Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren ständige Vertretungen werden 
durch die jeweiligen Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat gewählt. Das studenti-
sche Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studienleis-
tungen nur beratende Stimme. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. Er ach-
tet darauf, daß die Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) 
und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem 
Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist be-
sonders auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Diplomarbeit und die Einhal-
tung der Regelstudienzeit und der Prüfungsfristen einzugehen und die Verteilung der 
Fach- und Gesamtnoten darzustellen. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die 
Hochschule offenzulegen. Der Prüfungsausschuss überwacht die Führung der Prü-
fungsakten und legt die Zeiträume für mündliche Prüfungen und Klausuren fest. Die 
Technische Universität Clausthal hat ein Prüfungs- und Praktikantenamt eingerichtet. 
Das Prüfungs- und Praktikantenamt hat die Aufgabe, Prüfungsakten anzulegen und 
zu führen sowie die Geschäftsführung der Prüfungsausschüsse wahrzunehmen 
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, dar-
unter die oder der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres 
Mitglied der Professorengruppe, anwesend ist. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die 
des studentischen Mitglieds ein Jahr. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Über die Sitzungen 
des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. Die wesentlichen Gegens-
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tände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Nie-
derschrift festzuhalten. 
 
(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz oder den 
stellvertretenden Vorsitz übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüs-
se des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prü-
fungsausschuß laufend über diese Tätigkeit. 
 
(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme 
der Prüfungen als Beobachtende teilzunehmen. 
 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
 

§ 5 
Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Bei-
sitzer. Zur Abnahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Hoch-
schule oder einer anderen Hochschule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach 
oder einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbständigen Lehre berechtigt sind. 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung 
erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prü-
fungen bestellt werden. Zu Prüfenden sowie Beisitzerinnen und Beisitzern dürfen nur 
Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellen-
de oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.  
 
(2) Für die Bewertung schriftlicher Prüfungsleistungen sind zwei Prüfende zu 
bestellen. Stellt der Prüfungsausschuß für einen Prüfungstermin fest, daß auch unter 
Einbeziehung aller gemäß § 5 Abs. 1 zur Prüfung Befugten die durch die Bestellung 
zur Zweitprüferin oder zum Zweitprüfer bedingte Mehrbelastung der einzelnen Prüfe-
rinnen oder Prüfer unter Berücksichtigung ihrer übrigen Dienstgeschäfte unzumutbar 
ist oder nur eine Prüferin oder ein Prüfer vorhanden ist, so kann er zulassen, daß die 
betreffenden schriftlichen Fachprüfungsleistungen nur von einer Prüferin oder einem 
Prüfer bewertet werden. Der Beschluß ist der Studentin oder dem Studenten bei der 
Meldung zur Prüfung mitzuteilen. 
 
(3) Studierende können für die Abnahme der Prüfungsleistungen Prüfende vor-
schlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber entsprochen 
werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belas-
tung der Prüfenden, entgegenstehen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, daß den Studierenden die Namen der 
Prüfenden rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prü-
fung, bekanntgegeben werden. 
 
(5) Für die Prüfenden und Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 4 Abs. 8 entspre-
chend. 
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(6) Alle an der Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung eines Prüflings beteiligten 
Prüfenden bilden jeweils die Prüfungskommission. 
 
 

§ 6 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten 
und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer anderen Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden ohne 
Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Dasselbe gilt für die Diplomvorprüfungen 
in demselben oder einem verwandten Studiengang, die als solche anzuerkennen 
sind. Soweit die Diplomvorprüfung Fächer nicht enthält, die nach dieser Ordnung 
Gegenstand der Diplomvorprüfung, nicht aber der Diplomprüfung sind, ist eine An-
rechnung mit Auflagen möglich. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten 
und Prüfungsleistungen in einem anderen Studiengang werden angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Stu-
dienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prü-
fungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Stu-
dienganges, für den die Anrechnung beantragt wird, im wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Ge-
samtbewertung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prü-
fungen nach § 1 vorzunehmen. Für die Feststellung der Gleichwertigkeit eines aus-
ländischen Studienganges sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwi-
schenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen 
oder eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsauss-
chuß über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine 
Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. 
Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit auslän-
dischen Hochschulen bleiben unberührt. 
 
(3) Außerhalb des Studiums abgeleistete berufspraktische Tätigkeiten werden 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit entsprechend Absatz 2 Satz 3 festgestellt 
ist. 
 
(4) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Im übrigen findet § 20 NHG 
Anwendung. 
 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten - 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind - übernommen und in die Berechnung der 
Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
"bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist 
zulässig. 
 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 4 besteht ein 
Rechtsanspruch auf Anrechnung. Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der 
oder des Studierenden der Prüfungsausschuss. 
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§ 7 

Aufbau der Prüfungen, Arten der Prüfungsleistungen 
 
(1) Soweit der Zweite und Dritte Teil nicht weitere Prüfungsleistungen vorsehen, 
bestehen die Diplomvorprüfung aus Fachprüfungen und die Diplomprüfung aus 
Fachprüfungen und der Diplomarbeit. Fachprüfungen setzen sich aus den Prüfungs-
leistungen in einem Prüfungsfach oder einem fächerübergreifenden Prüfungsgebiet 
zusammen, sie können auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Fachprüfun-
gen können durch folgende Arten von Prüfungsleistungen nach Maßgabe des Zwei-
ten und Dritten Teils abgelegt werden: 
1. Mündliche Prüfung (Absatz 3), 
2. Klausur (Absatz 4), 
3. Laborpraktikum (Absatz 5), 
4. Entwurf (Absatz 6), 
5. Seminar (Absatz 7), 
6. Studienarbeit (Absatz 8), 
7. Projektarbeit (Absatz 9). 
 
(2) Die Studierenden sollen nach § 8 Abs. 2 Satz 2 NHG auch befähigt werden, 
selbständig und im Zusammenwirken mit anderen Personen wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu gewinnen sowie deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufli-
che Praxis zu erkennen. Hierzu sollen geeignete Arten von Prüfungsleistungen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag des einzelnen Prüflings muß die an die Prüfung zu stellenden Anforde-
rungen erfüllen sowie als individuelle Prüfungsleistung aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für 
sich bewertbar sein. 
 
(3) Die mündliche Prüfung findet vor mindestens zwei Prüfenden (Kollegialprü-
fung) oder vor einer oder einem Prüfenden und einer sachkundigen Beisitzerin oder 
einem sachkundigen Beisitzer als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für maxi-
mal vier Studierende gleichzeitig statt. Die Beisitzerin oder der Beisitzer ist vor der 
Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer der Prüfung beträgt je Prüfling in der Regel 30 
Minuten. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Prüfungs-
leistung und die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der oder dem Prüfenden und 
der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 
 
(4) In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, daß er in begrenzter Zeit, mit 
begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des Faches 
ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Die Bearbeitungszeit 
ist in den Anlagen 2, 3, 5 und 6 geregelt. 
 
(5) Ein Laborpraktikum umfasst in der Regel die theoretische Vorbereitung, den 
Aufbau und die Durchführung eines Experimentes sowie die schriftliche Darstellung 
der Arbeitsschritte, des Versuchsablaufes und der Ergebnisse des Experiments und 
deren kritische Bewertung. 
 
(6) Ein Entwurf umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellungen in konzeptioneller und konstruktiver Hinsicht unter 
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besonderer Berücksichtigung planerischer Aspekte sowie die Darstellung und Erläu-
terung der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 
 
(7) Ein Seminar umfasst in der Regel: 
1. eine eigenständige schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem 
Lehrgebiet unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur, 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vor-
trag sowie in der anschließenden Diskussion. 
 
(8) Eine Studienarbeit umfasst die eigenständige Bearbeitung einer experimentel-
len, konstruktiven, projektierenden oder theoretischen Aufgabe sowie deren schriftli-
che Darstellung. Die Bearbeitungszeit beträgt drei Monate bei einem Zeitaufwand 
von etwa 300 Arbeitsstunden. Die Abgabe muß innerhalb von sechs Monaten nach 
Themenvergabe erfolgen. Der Studentin oder dem Studenten ist Gelegenheit zu ge-
ben, für die Aufgabenstellung Vorschläge zu machen. 
 
(9) Eine Projektarbeit ist eine praxisbezogene planerische fachübergreifende Ar-
beit, die unter Betreuung von Prüfenden des Studiengangs durchgeführt wird. Die 
Ergebnisse werden in einem Projektbericht dargestellt. Eine Projektgruppe besteht 
aus mindestens drei Studierenden und mindestens einer Betreuerin oder einem Be-
treuer. Die Aufgabe für die Projektarbeit ist so zu gestalten, daß sie innerhalb eines 
Zeitraums von sechs Monaten bearbeitet werden kann. Der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muß wesentlich, als individuelle Prü-
fungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. Die Projektarbeit 
schließt ab mit einer fachübergreifenden mündlichen Prüfung, an der mindestens 
zwei Prüfer mitwirken und die den Umfang des ganzen Projekts umfaßt. Den Studie-
renden ist Gelegenheit zu geben, für die Aufgabenstellung Vorschläge zu machen.  
 
(10) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird von den Prüfenden festgelegt. Kön-
nen sich diese nicht einigen, legt der Prüfungsausschuß die Aufgabe fest. Dem Prüf-
ling kann Gelegenheit gegeben werden, für die Aufgabe Vorschläge zu machen. 
 
(11) Macht der Prüfling glaubhaft, daß er wegen länger andauernder oder ständi-
ger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder 
teilweise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihm durch den Prüfungsauss-
chuß zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 
 
 

§ 8 
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

 
Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie an-
dere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend ma-
chen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei mündlichen Prüfungen (§ 7 Abs. 3) zu-
zulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses an den Prüfling. Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen und 
Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen. 
 
 

§ 9 
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Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn der Prüf-
ling ohne triftige Gründe  
1. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 
2. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 
 
(2) Die Anmeldung zu einer Fachprüfung kann bis eine Woche vor Beginn des je-
weiligen Prüfungszeitraumes durch schriftliche Anzeige ohne Angabe von Gründen 
beim Prüfungsausschuß zurückgenommen werden. Gültiger Termin ist der Post-
stempel oder der Eingangsvermerk bei persönlicher Abgabe. Nach dem in Satz 1 
genannten Rücktrittstermin kann der Prüfling nur noch aus triftigen Gründen von die-
ser Fachprüfung zurücktreten. Satz 1 gilt nicht für Wiederholungsprüfungen. 
 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden; andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" 
bewertet. Eine Exmatrikulation oder eine Beurlaubung als solche sind keine triftigen 
Gründe. Bei Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vor-
liegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(4) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. Wer sich eines Verstoßes ge-
gen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der jeweiligen aufsicht-
führenden Person von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
ausreichend" bewertet. Der Prüfling kann innerhalb von zwei Wochen verlangen, daß 
die Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 vom Prüfungsausschuß überprüft wird. 
 
(5) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht 
eingehalten, so gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet. Absatz 3 Sätze 1 bis 4 
gilt entsprechend. In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht 
eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuß nach § 16 Abs. 3 Satz 
1 NHG unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs 
der wissenschaftlichen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften dar-
über, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistung entsprechend hinausgeschoben, 
die hinausgeschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Auf-
gabe gestellt wird. 
 
 

§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung der Fachnote 

 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden (§ 5 Abs. 2, 
§ 7 Abs. 3 Satz 1) bewertet. Schriftliche Prüfungsleistungen sollen in spätestens vier 
Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung bewertet sein. 
 
(2) Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervor-

ragende Leistung; 
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1,7; 2,0, 2,3 = gut = eine erheblich über den 
durchschnittlichen Anforde-
rungen liegende Leistung; 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in je-
der Hinsicht durchschnittli-
chen Anforderungen ent-
spricht; 

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel den Mindest-
anforderungen entspricht; 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

 
(3)  Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" 
bewertet wurde. Wird die Prüfungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie be-
standen, wenn beide die Leistung mit mindestens "ausreichend" bewerten. In diesem 
Fall errechnet sich die Note der Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der von den 
Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. Auf Antrag der oder des Studierenden kann 
der Prüfungsausschuß verlangen, daß die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleis-
tung begründet wird; dabei sind die tragenden Erwägungen der Bewertungsentschei-
dung darzulegen. Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zur Prüfungsakte zu 
nehmen. 
 
(4) Die Note lautet: 
bei einem Durchschnitt  bis 1,5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0  nicht ausreichend. 
 
(5) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausrei-
chend" ist. Besteht die Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet 
sich die Fachnote aus dem Durchschnitt der Noten für die einzelnen Prüfungsleistun-
gen. Absatz 4 gilt entsprechend.  
 
(6) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(7) Die Entscheidung "nicht ausreichend" darf in den Fachprüfungen mit schriftli-
chen Prüfungsleistungen nur nach mündlicher Ergänzungsprüfung (§ 7 Abs. 3) ge-
troffen werden. Für die Abnahme dieser mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 7 Abs. 
3 entsprechend. Erkrankt die oder der Studierende über die Dauer des Prüfungszeit-
raums hinaus, so ist die mündliche Ergänzungsprüfung im der Genesung folgenden 
Prüfungszeitraum abzulegen. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, 
wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen § 9 Anwendung findet. 
Das Ergebnis der Ergänzungsprüfung entscheidet allein über das Bestehen. Die 
Fachnote wird auf Grund der Note der mündlichen Ergänzungsprüfung unter ange-
messener Berücksichtigung der schriftlichen Leistungen festgesetzt. 
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§ 11 
Wiederholung von Fachprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen einer Fachprüfung können bis zu zwei-
mal wiederholt werden. Wird die Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" bewertet 
oder gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet und ist eine Wiederholungsmöglich-
keit nach Absatz 2 nicht mehr gegeben, so ist die Prüfungsleistung endgültig nicht 
bestanden. Der Prüfungsausschuß kann bestimmen, daß einzelne Prüfungsleistun-
gen auf die Wiederholung angerechnet werden. 
 
(2) Eine zweite Wiederholung ist nur zulässig, wenn der Notendurchschnitt der 
nach dieser Ordnung in dem betreffenden Studienabschnitt bis zu diesem Zeitpunkt 
abgelegten Prüfungsleistungen mindestens "ausreichend" ist; dabei kann im Haupt-
studium die Gesamtnote der Diplomvorprüfung mit herangezogen werden.  
 
(3) Wiederholungsprüfungen sind in angemessener Frist abzulegen. Sie sollen 
spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden Semesters abge-
legt werden. Der Prüfling wird unter Berücksichtigung der Frist nach den Sätzen 1 
und 2 zur Wiederholungsprüfung geladen. In der Ladung wird der Prüfling darauf 
hingewiesen, daß bei Versäumnis dieses Termins (§ 9 Abs. 1 u. 2) oder bei erneu-
tem Nichtbestehen die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht be-
standen ist, soweit nicht die Voraussetzungen für einen weiteren Wiederholungsver-
such (Abs. 2) vorliegen. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung ist nicht zulässig. 
 
(5) In demselben Studiengang oder den Studiengängen Maschinenbau, Chemie-
ingenieurwesen, Energiesystemtechnik, Umweltschutztechnik, Kunststofftechnik, 
Geotechnik, Bergbau und Entsorgung, Metallurgie, Werkstoffwissenschaften, Roh-
stoff- und Geotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Steine und Erden an einer 
wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erfolglos unter-
nommene Versuche, die gleiche Fachprüfung abzulegen, werden auf die Wiederho-
lungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 
 
(6) § 3 Absatz 5 bleibt hiervon unberührt. 
 
 

§ 12 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

 
(1) Über die bestandene Diplomvorprüfung und Diplomprüfung ist jeweils unver-
züglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis auszustellen (Anlagen 4 
und 7). Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Vorausset-
zungen für das Bestehen der Prüfung erfüllt sind. 
 
(2) Ist die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden oder gilt sie 
als nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, 
nachdem sie oder er der Prüfungskommission Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben hat, hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob 
und ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher Frist 
Prüfungsleistungen wiederholt werden können. Der Bescheid über eine endgültig 
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nicht bestandene Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung ist mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. 
 
(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studiengangs wird 
auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungs- und 
Studienleistungen und deren Bewertung enthält. Im Fall von Absatz 2 wird die Be-
scheinigung auch ohne Antrag ausgestellt. Sie weist auch die noch fehlenden Prü-
fungs- und Studienleistungen aus sowie ferner, daß die Diplomvorprüfung oder Dip-
lomprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden ist. Auf Antrag wird im 
Fall von Absatz 2 eine Bescheinigung ausgestellt, welche lediglich die erbrachten 
Prüfungs- und Studienleistungen ausweist. 
 
 

§ 13 
Zusatzprüfungen 

 
(1) Die Studierenden können sich in weiteren als den im Zweiten und Dritten Teil 
vorgeschriebenen Fächern (Wahlfächern) einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfun-
gen). 
 
(2)  Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf Antrag in das Zeugnis aufge-
nommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 14 
Einstufungsprüfung 

 
(1) Abweichend von den §§ 20, 23 und 25 kann zur Diplomvorprüfung, zu den 
Fachprüfungen der Diplomprüfung und zu der Diplomarbeit auch zugelassen werden, 
wer in einer Einstufungsprüfung nachweist, daß er oder sie über Kenntnisse und Fä-
higkeiten verfügt, die dem jeweiligen Studienabschnitt des betreffenden Studiengan-
ges entsprechen. 
 
(2) Zur Einstufungsprüfung wird nur zugelassen, wer in einem Bewerbungsverfah-
ren 
1. die Berechtigung zum Studium in dem entsprechenden Studiengang nachweist, 
2. eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine fünfjährige Berufstätigkeit in ei-
nem dem Studium in dem gewählten Studiengang förderlichen Beruf nachweist oder 
über entsprechende anderweitig erworbene praktische Erfahrungen verfügt, und 
3.  den Erwerb der für die Einstufungsprüfung erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten glaubhaft macht. 
 
(3) Zur Einstufungsprüfung wird nicht zugelassen, wer für einen Studiengang die-
ser Fachrichtung an einer Hochschule eingeschrieben ist oder in den drei vorange-
gangenen Jahren eingeschrieben war oder wer eine Diplomvorprüfung, Diplomprü-
fung oder eine entsprechende staatliche Prüfung, eine Einstufungsprüfung oder Ex-
ternenprüfung in einem solchen Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder zu 
einer Einstufungsprüfung oder Externenprüfung in einem solchen Studiengang 
endgültig nicht zugelassen wurde. 
 
(4) Der Antrag auf Ablegung der Einstufungsprüfung ist an diese Hochschule zu 
richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
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1. eine Erklärung darüber, für welchen Studienabschnitt oder für welches Semester 
die Einstufung beantragt wird, 
2. die Nachweise nach Absatz 2, 
3. eine Darstellung des Bildungsganges und der ausgeübten beruflichen Tätigkeiten, 
4. Erklärungen nach Absatz 3. 
 
(5) Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuß. Ist es der Bewerberin 
oder dem Bewerber nicht möglich, eine nach Absatz 4 erforderliche Unterlage in der 
vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestatten, den 
Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(6) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in Absatz 2 Nrn. 2 und 3 genannten Vor-
aussetzungen, so führt die Hochschule ein Fachgespräch mit der Bewerberin oder 
dem Bewerber von mindestens 30 Minuten Dauer durch; der Prüfungsausschuß be-
stellt hierfür zwei Prüfende, eine der prüfenden Personen muß der Professorengrup-
pe angehören. Im übrigen finden § 7 Abs. 3 und § 8 entsprechende Anwendung. Die 
beiden Prüfenden stellen fest, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nrn. 2 und 3 
gegeben sind. Die Bewerberin oder der Bewerber hat nach der Mitteilung des Ergeb-
nisses des Fachgespräches das Recht, den Antrag zurückzuziehen oder hinsichtlich 
Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 zu ändern. 
 
(7) Über das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens wird ein schriftlicher Bescheid 
erteilt. Zugelassene Personen haben unbeschadet der immatrikulationsrechtlichen 
Vorschriften das Recht, sich als Gasthörerin oder Gasthörer durch den Besuch von 
Lehrveranstaltungen über den in dem betreffenden Studienabschnitt bestehenden 
Leistungsstand zu informieren. Nicht zugelassene Personen können das Bewer-
bungsverfahren einmal wiederholen. In dem Bescheid nach Satz 1 wird ein Zeitraum 
festgelegt, innerhalb dessen eine Wiederholung des Bewerbungsverfahrens unzuläs-
sig ist. Dieser Zeitraum darf ein Jahr nicht unterschreiten und drei Jahre nicht über-
schreiten. 
 
(8) Die Prüfungsleistungen und -termine für die Einstufungsprüfung werden vom 
Prüfungsausschuß festgesetzt. Die Einstufungsprüfung ist hinsichtlich des Verfah-
rens nach den gleichen Grundsätzen durchzuführen wie die entsprechenden Prüfun-
gen in diesem Studienabschnitt. Die Anforderungen bemessen sich nach den Anfor-
derungen des Studienabschnittes oder Studiensemesters, für das die Einstufung be-
antragt wird. In geeigneten Fällen können die Prüfungen zusammen mit den Prüfun-
gen für die Studierenden dieses Studienganges abgenommen werden. 
 
(9) Für die Bewertung und die Wiederholung der Prüfungsleistungen für die Ein-
stufungsprüfung gelten die §§ 10, 11 und 26 entsprechend. 
 
(10) Über das Ergebnis der Einstufungsprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
Der Bescheid kann unter der Bedingung ergehen, daß bestimmte Studien- und Prü-
fungsleistungen innerhalb einer bestimmten Frist nach Aufnahme des Studiums er-
bracht werden. Der Bescheid kann auch eine Einstufung in einen anderen Studien-
abschnitt vorsehen, als beantragt wurde. 
 
 

§ 15 
Ungültigkeit der Prüfung 
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(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für "nicht 
bestanden" erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 
ohne daß der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent-
scheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Ange-
legenheit mit dem Prüfungsausschuß zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeug-
nis oder eine Bescheinigung nach § 12 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungs-
zeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer 
Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absät-
zen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs-
zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 16 
Einsicht in die Prüfungsakte 

 
(1) Dem Prüfling wird auf Antrag vor Abschluß einer Prüfung Einsicht in Teiler-
gebnisse gewährt. 
 
(2)  Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluß jeder Fachprüfung, der Diplom-
vorprüfung und der Diplomprüfung Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, 
die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag 
ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 
oder des Bescheides über die nicht bestandene Prüfung bei der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu stellen. Der oder die Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
 
 

§ 17 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des Prüfungsausschusses 

 
(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Prüfungsordnung hochschulöffentlich be-
kannt und weist die Studierenden zu Beginn jedes Studienabschnittes in geeigneter 
Weise auf die für sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin. Insbesondere sorgt der 
Prüfungsausschuss für die Bekanntgabe der Fristen für die Abgabe der mündlichen 
Prüfungen und Klausuren sowie, soweit dies möglich ist, für die Bekanntgabe der 
Aus- und Abgabezeitpunkte für termingebundene Prüfungsleistungen. Melde- und 
Prüfungstermine werden durch Anschlag bekanntgegeben. In jedem Semester ist 
wenigstens ein Prüfungstermin je Prüfungsfach festzulegen. 
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(2) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, daß die Entscheidungen und ande-
re Maßnahmen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere 
die Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zulassung, Melde- und Prüfungstermine 
und -fristen sowie Prüfungsergebnisse, hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise be-
kanntgemacht werden. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beach-
ten. Dieser Beschluß ist hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekanntzumachen. 
 
 

§ 18 
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

 
(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die 
nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) bekanntzugeben. Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach 
den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden.  
 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuß. Soweit sich der 
Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet 
der Prüfungsausschuß nach Überprüfung nach Absätzen 3 und 5. 
 
(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwen-
dungen gegen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder 
eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuß den Widerspruch dieser oder die-
sem Prüfenden zur Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung an-
tragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuß dem Widerspruch ab. Andernfalls über-
prüft der Prüfungsausschuß die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder 
des Prüfenden insbesondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung 
als falsch gewertet worden ist, 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehre-
re Prüfende richtet.  
 
(4) Der Prüfungsausschuss bestellt für das Widerspruchsverfahren auf Antrag des 
Prüflings eine Gutachterin oder einen Gutachter. Die Gutachterin oder der Gutachter 
muß die Qualifikation nach § 5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 besitzen. Dem Prüfling und der 
Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der Entscheidung nach den Absätzen 2 und 
4 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  
 
(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nrn. 
1 bis 5 dem Widerspruch nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft und 
konkrete und substantiierte Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen 
und fachliche Bewertungen vorliegen, ohne daß die oder der Prüfende ihre oder sei-
ne Entscheidungen entsprechend ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, 
mit der Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befaßte Prüfende erneut bewertet oder 
die mündliche Prüfung wiederholt. 
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(6) Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab oder unterbleibt eine 
Neubewertung oder Wiederholung der Prüfungsleistung, so entscheiden die Fachbe-
reichsräte über den Widerspruch. 
 
(7) Über den Widerspruch soll möglichst innerhalb eines Monats entschieden 
werden. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung der Hoch-
schule die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 
 
(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote 
führen. 
 
 

Z w e i t e r   T e i l 
 
 

Diplomvorprüfung 
 
 

§ 19 
Art und Umfang  

 
(1) Die Diplomvorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie wird in der Regel 
bis zum Ende des vierten Semesters abgeschlossen. 
 
(2) Die Fachprüfungen sowie Art und Anzahl der ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen, die Prüfungsanforderungen (Prüfungsgegenstände nach ihrer Breite und 
Tiefe) und die Prüfungsvorleistungen sind in Anlagen 2 und 3 festgelegt. 
 
(3) In der Diplomvorprüfung sind Fachprüfungen in den folgenden Fächern abzu-
legen: 
1. Ingenieurmathematik, 
2. Technische Mechanik und Strömungsmechanik, 
3. Experimentalphysik, 
4. Werkstoffkunde, 
5. Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung, 
6. Maschinenlehre, 
7. Allgemeine und Anorganische Experimentalchemie, 
8. Einführung in die organische Chemie, 
9. Physikalische Chemie, 
10. Grundlagen der Elektrotechnik, 
11. Apparateelemente, 
12. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 
13. Einführung in das Recht. 
 
(4) Die Fachprüfungen sind mündlich, jedoch können die Prüfenden mit Geneh-
migung des Prüfungsausschusses anstelle der mündlichen Prüfung eine Klausur 
durchführen. 
 
 

§ 20 
Zulassung 
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(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zu den Fachprüfungen der  Diplomvor-
prüfung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss innerhalb des vom Prüfungsausschuß 
festzusetzenden Zeitraumes zu stellen. Fristen, die vom Prüfungsausschuss gesetzt 
sind, können beim Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rückwirkend verlängert 
werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen 
Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 
 
(2) Zu den Fachprüfungen der Diplomvorprüfung wird zugelassen, wer im Stu-
diengang Verfahrenstechnik als ordentlich Studierende oder ordentlich Studierender 
an der Technischen Universität Clausthal eingeschrieben ist. Mit der Meldung zur 
letzten Fachprüfung der Diplomvorprüfung sind die bis dahin erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen gemäß Anlage 3 nachzuweisen 
 
(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der Hoch-
schule befinden, beizufügen: 
1. Nachweise nach Absatz 2, 
2. eine Darstellung des Bildungsganges, 
3. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung o-
der Teile dieser Prüfungen in demselben Studiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden 
sind, 
4. die nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 geforderte berufspraktische Tätigkeit (Industriepraktikum) 
abgeleistet hat, 
5. ggf. Vorschläge für Prüfende. 
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebe-
nen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuß gestatten, den Nachweis auf an-
dere Art zu führen. 
 
(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung wird 
versagt, wenn 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3.  die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung in demselben Studiengang an einer 
Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland be-
reits endgültig nicht bestanden ist. 
 
(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der 
Versagung der Zulassung erfolgt nach § 41 des VwVfG. Die Versagung der Zulas-
sung erfolgt schriftlich.  
 
 

§ 21 
Gesamtergebnis der Prüfung 

 
(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen mit min-
destens "ausreichend" bewertet sind. 
 
(2) Die Gesamtnote der Diplomvorprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt 
der nach Bestimmung der Anlage 2 gewichteten Noten für die einzelnen Fachprüfun-
gen.  
§ 10 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.  
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(3) Die Diplomvorprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn eine Fachprüfung 
mit "nicht ausreichend" bewertet ist oder als mit "nicht ausreichend" bewertet gilt. Sie 
ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Fachprüfung mit "nicht ausreichend" bewer-
tet ist oder als mit "nicht ausreichend" bewertet gilt und eine Wiederholungsmöglich-
keit nicht mehr besteht. 
 
 

D r i t t e r   T e i l 
 
 

Diplomprüfung 
 
 

§ 22 
Art und Umfang 

 
(1) Die Diplomprüfung besteht aus 
1. den Fachprüfungen,  
2. der Studienarbeit, 
3. der Diplomarbeit. 
 
(2) Die Fachprüfungen sowie Art und Anzahl der ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen, die Prüfungsvorleistungen und die Prüfungsanforderungen (Prüfungsge-
genstände nach ihrer Breite und Tiefe) sind in den Anlagen 5 und 6 festgelegt. 
 
(3) Für die Durchführung der Fachprüfungen gilt § 19 Abs. 3 entsprechend. 
 
(4) Die Diplomprüfung wird in der Regel bis zum Ende des neunten Semesters 
abgeschlossen. 
 
(5) Die Fachprüfungen sind in neun Pflichtfächern nach Absatz 6 und zwei wahl-
freien Schwerpunktfächern nach Absatz 7 abzulegen. Die Prüfungen in den Schwer-
punktfächern sollen sachlich zusammengehörende Lehrveranstaltungen im Mindest-
umfang von jeweils sechs SWS (Vorlesungen und Übungen) überdecken. 
 
(6) Es sind Fachprüfungen im Umfang von insgesamt 50 SWS (Vorlesungen und 
Übungen) in den nachfolgenden Pflichtfächern zu erbringen: 
1. Chemische Reaktionstechnik, 
2. Strömungsmechanik, 
3. Energieverfahrenstechnik, 
4. Thermische Verfahrenstechnik, 
5. Mechanische Verfahrenstechnik, 
6. Apparative Anlagentechnik, 
7. Meß- und Regelungstechnik, 
8. Werkstofftechnik, 
9. Wahlpflichtfach (bestehend aus zwei maschinenbaulichen Wahlpflichtblöcken). 
 
(7) Die beiden wahlfreien Schwerpunktfächer sind vom Kandidaten entsprechend 
seinem Studienziel aus dem Lehrangebot der Technischen Universität Clausthal 
auszuwählen. 
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(8) Aus den wahlfreien Nichttechnischen Fächern gemäß Anlage 6 sind insge-
samt im Umfang von mindestens 4 SWS Prüfungsvorleistungen zu erbringen. 
 
(9) Eine Studienarbeit ist anzufertigen. Die Studienarbeit kann konstruktiver, pro-
jektierender, experimenteller oder theoretischer Art sein. Die Bearbeitungszeit beträgt 
drei Monate bei einem Zeitaufwand von etwa 300 Arbeitsstunden und hat eine äu-
ßerste Abgabefrist von sechs Monaten nach dem Ausgabedatum. 
 
(10) Die Studienarbeit kann auch in der Industrie durchgeführt werden. In diesem 
Fall muß die Aufgabenstellung und der vorgeschlagene Lösungsweg sowie die Art 
der vorgesehenen Betreuung schriftlich dargelegt und die Durchführung durch den 
Dekan des Fachbereichs genehmigt werden. Die Benotung der Studienarbeit erfolgt 
durch den Hochschullehrer der Technischen Universität Clausthal, der das entspre-
chende Fachgebiet vertritt. 
 
(11) Als Prüfungsvorleistungen sind zu erbringen: 
ein Grundpraktikum im Umfang von 4 SWS, 
ein Werktstofftechnikpraktikum von 1 SWS, 
ein Fachpraktikum im Umfang von 5 SWS, 
ein Seminar im Umfang von 2 SWS. 
 
 

§ 23 
Zulassung  

 
(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zu den Fachprüfungen der Diplomprü-
fung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss innerhalb des vom Prüfungsausschuss 
festzusetzenden Zeitraumes zu stellen. Fristen, die vom Prüfungsausschuß gesetzt 
sind, können beim Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rückwirkend verlängert 
werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen 
Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 
 
(2) Zu den Fachprüfungen der Diplomprüfung wird zugelassen, wer 
1. die Diplomvorprüfung bestanden hat, 
2.  im Studiengang Verfahrenstechnik als ordentlich Studierende oder ordentliche 
Studierender an der Technischen Universität Clausthal eingeschrieben ist. 
 
(3) Der Meldung sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der Hoch-
schule befinden, beizufügen: 
1. Nachweise nach Absatz 2, 
2. eine Darstellung des Bildungsganges, 
3. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung o-
der Teile dieser Prüfungen in demselben Studiengang an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden 
sind,  
4. eine Zusammenstellung der gewählten Wahlpflichtblöcke und der wahlfreien 
Schwerpunktfächer nach Anlage 5, 
5. ein vom Fachgutachter der Studienrichtung befürworteter und vom Dekan des 
Fachbereichs genehmigter Prüfungsplan, 
6. ggf. Vorschläge für Prüfende. 
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Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebe-
nen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. 
 
(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung wird 
versagt, wenn 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, oder  
2. die Unterlagen unvollständig sind, oder 
3. die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung in demselben Studiengang an einer 
Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland be-
reits endgültig nicht bestanden ist. 
 
(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der 
Versagung der Zulassung erfolgt nach § 41 des VwVfG. Die Versagung der Zulas-
sung erfolgt schriftlich.  
 
 

§ 24 
Diplomarbeit 

 
(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dieser Fachrichtung selbständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der Diplomarbeit 
müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1 Satz 3) und der Bearbeitungszeit nach Ab-
satz 6 entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen mit der 
Ausgabe des Themas festliegen. 
 
(2) Die Diplomarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muß auf Grund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen od. anderen objektiven Kriterien deutlich 
abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 1 ent-
sprechen. 
 
(3) Das Thema der Diplomarbeit kann von jeder und jedem Angehörigen der Pro-
fessorengruppe des Fachbereichs festgelegt werden. Mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor, die 
oder der nicht Mitglied des Fachbereichs ist, festgelegt werden. Es kann auch von 
anderen Prüfenden nach § 5 Abs. 1 Sätze 2 und 3 festgelegt werden; in diesem Fall 
muß die oder der Zweitprüfende Angehöriger der Professorengruppe des Fachbe-
reichs sein. 
 
(4) Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung des Prüf-
lings festgelegt. Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuß dafür, daß der Prüfling 
rechtzeitig ein Thema erhält. Er kann auf Antrag des Prüflings eine andere Prüferin 
oder einen anderen Prüfer benennen. Die Ausgabe des Themas erfolgt über den 
Vorsitz des Prüfungsausschusses. Die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der 
Ausgabe des Themas werden die oder der Prüfende, die oder der das Thema festge-
legt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender), und die oder der Zweitprüfende bestellt. 
 
(5) Die Diplomarbeit kann auch in der Industrie durchgeführt werden. In diesem 
Fall muß die Aufgabenstellung und der vorgeschlagene Lösungsweg sowie die Art 
der vorgesehenen Betreuung schriftlich dargelegt werden und die Durchführung 
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durch den Dekan des Fachbereichs genehmigt werden. Die Benotung der Diplomar-
beit erfolgt durch die in Absatz 4 festgelegten Prüfer der Technischen Universität 
Clausthal. 
 
(6) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Diplomarbeit 
beträgt bei theoretischen Arbeiten drei Monate und bei experimentellen Arbeiten vier 
Monate. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der 
Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann auf begrün-
deten Antrag der Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur 
Gesamtdauer von sechs Monaten verlängern. 
 
(7) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, daß 
er seine Arbeit, bei einer Gruppenarbeit seinen eindeutig gekennzeichneten Anteil 
der Arbeit, selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat. 
 
(8) Die Diplomarbeit ist in zwei Exemplaren fristgemäß bei der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen. 
 
(9) Die Diplomarbeit ist innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide 
Prüfende nach § 10 Abs. 2 bis 4 und 6 zu bewerten. Ausnahmen regelt der Prü-
fungsausschuss. 
 
 

§ 25 
Zulassung zur Diplomarbeit 

 
(1) Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer 
1. die Diplomvorprüfung bestanden hat, 
2. sämtliche Fachprüfungen nach Anlage 5 bestanden hat, 
3. sämtliche Prüfungsvorleistungen nach Anlage 6 erbracht hat, 
4. die Studienarbeit erfolgreich abgeschlossen hat, 
5. die nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 geforderte gesamte berufspraktische Tätigkeit (Industrie-
praktikum) abgeleistet hat, 
6. im Studiengang Verfahrenstechnik als ordentlich Studierende oder ordentlich Stu-
dierender an der Technischen Universität Clausthal eingeschrieben ist. 
 
(2) Die Studentin oder der Student stellt spätestens drei Monate nach der letzten 
bestandenen Prüfungsleistung beim Prüfungsausschuß einen schriftlichen Antrag auf 
Zulassung zur Diplomarbeit. Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss auf Antrag. 
Das Thema der Diplomarbeit wird spätestens einen Monat nach der Zulassung aus-
gegeben. Dem Antrag sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen an der 
Hochschule befinden, beizufügen: 
1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraus-
setzungen, 
2. ein Vorschlag für den Erst- und Zweitprüfenden, 
3. ein Vorschlag für den Themenbereich, dem das Thema für die Diplomarbeit ent-
nommen werden soll. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Versagung der 
Zulassung erfolgt schriftlich.  
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(4) Die Bekanntgabe der Zulassung und der Versagung der Zulassung erfolgt 
nach § 41 des VwVfG. 
 
 

§ 26 
Wiederholung der Diplomarbeit 

 
(1) Die Diplomarbeit kann, wenn sie mit "nicht ausreichend" bewertet wurde oder 
als mit "nicht ausreichend" bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des Themas bei der Wiederholung der 
Diplomarbeit ist jedoch nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der 
ersten Diplomarbeit (§ 24 Abs. 4 Satz 2) Gebrauch gemacht worden ist.  
 
(2) Das neue Thema der Diplomarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel 
innerhalb von drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 
 
(3) § 11 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 

§ 27 
Gesamtergebnis der Prüfung 

 
(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prüfungsleistungen gemäß 
§ 22 Abs. 1 jeweils mit mindestens "ausreichend" bewertet sind.  
 
(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der 
nach Anlage 5 gewichteten Noten für die Prüfungsleistungen nach § 22 Abs. 1. § 10 
Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.  
 
(3) Die Diplomprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistung 
nach § 22 Abs. 1 mit "nicht ausreichend" bewertet ist oder als mit "nicht ausreichend" 
bewertet gilt. Sie ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistung mit "nicht 
ausreichend" bewertet ist oder als mit "nicht ausreichend" bewertet gilt und eine Wie-
derholungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann nach Anhörung der Prüfungskommission be-
schließen, die Diplomprüfung mit dem Prädikat "mit Auszeichnung bestanden" zu 
versehen, wenn der Notendurchschnitt 1,3 oder besser ist. Dieser Beschluss ist auf 
dem Zeugnis und der Diplomurkunde zu vermerken. 
 
(5) Das Bestehen der Diplomprüfung im Rahmen einer Doppeldiplomierung setzt 
voraus, dass auch das Studium an der jeweiligen Heimathochschule mit Erfolg been-
det wurde. 
 
 

V i e r t e r   T e i l 
 
 

Schlussvorschriften 
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§ 28 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung im 
zweiten oder einem höheren Semester befinden, werden nach der bisher geltenden 
Ordnung geprüft, wenn die Diplomvorprüfung oder die Diplomprüfung innerhalb der 
Frist nach § 3 Abs.3 jeweils zuzüglich zwei Semestern abgeschlossen wird. Sie kön-
nen auf Antrag und mit Zustimmung des Prüfungsausschusses auch nach der neuen 
Prüfungsordnung geprüft werden. Studierende nach Satz 1, welche die Diplomvor-
prüfung nach Inkrafttreten dieser Ordnung nach der bisher geltenden Prüfungsord-
nung abschließen, legen die Diplomprüfung abweichend von Satz 1 nach der neuen 
Prüfungsordnung ab. 
 
(2) Soweit nach Absatz 1 die bisherige Prüfungsordnung Anwendung findet, kann 
der Fachbereich hierzu ergänzende Bestimmungen für den Übergang beschließen. 
Er kann auch bestimmen, daß einzelne Regelungen der bisherigen Ordnung in der 
Fassung dieser neuen Ordnung Anwendung finden. Der Vertrauensschutz der Mit-
glieder der Hochschule muß gewährleistet sein. Für die Bekanntmachung der Be-
schlüsse des Fachbereichs gilt § 18 Abs. 1 entsprechend. 
 
(3) Die bisher geltende Prüfungsordnung tritt unbeschadet der Regelung in Ab-
satz 1 außer Kraft. 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungs-
blatt der Hochschule in Kraft.  
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Anlage 1 
 

Technische Universität Clausthal 
Gemeinsame Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Maschinenwesen 

 
Diplomurkunde 

 
Die Technische Universität Clausthal, 
Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Chemie verleiht mit dieser Ur-
kunde 
 
Frau/Herrn*) ..............................................., 
geboren am ......................in......................., 
den Hochschulgrad 

 
Diplom-Ingenieurin/Diplom-Ingenieur*) 

(abgekürzt: Dipl.-Ing.) 
 

nachdem sie/er*) die Diplomprüfung im Studiengang Verfahrenstechnik 
am ...............................bestanden hat. 
 
(Siegel der Hochschule) Clausthal-Zellerfeld, den ........................... 
........................................................... .............................................................. 

Rektorin/Rektor*) Dekanin/Dekan*) 
 
--------------------- 
*) Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 2 

Fachprüfungen, Art und Anzahl der Prüfungsleistungen und Leistungsnachweise für 
die Diplomvorprüfung nach § 19 Abs. 2 
 Gewichtungsfaktor 
 Art und An-

zahl der Prü-
fungs-
leistungen 

Teil-
prüf-
ung 

Ge-
samt-
note 

Fachlicher und zeitlicher Um-
fang 

1. Ingenieurmathematik   1 16 SWS 
    Ingenieurmathematik I K2 oder M*) 0,33  Vektorrechnung, lineare Algeb-

ra einschl. Hauptachsentrans-
formation, reelle und komplexe 
Zahlen, Analysis (Folgen, Rei-
hen, Differentation, Integration) 

    Ingenieurmathematik II K2 oder M*) 0,33  Analysis (Differentation von 
Funktionen mehrerer Veränder-
licher, mehrfache Integrale), 
Anfangsgründe der Differenti-
algeometrie, Vektoranalysis 

    Ingenieurmathematik III K2 oder M*) 0,33  Numerische Integration, Appro-
ximation, Iterationsverfahren, 
Anfangs- und Randwertaufga-
ben, Eigenwertaufgaben“ 

2. Technische Mechanik 
    und Strömungsmechanik 

  1 (13 SWS) 

    Technische Mechanik I K2 oder M*) 0,33  Statik, Einführung in die Festig-
keitslehre 

    Technische Mechanik II K2 oder M*) 0,33  Festigkeitslehre, Grundzüge 
der Dynamik 

    Strömungsmechanik I K1,5 oder M*) 0,33  Statik und Dynamik der Fluide“ 
3. Grundlagen der Elektro- 
    technik I und II 

K3,5 oder M*)  1 (6SWS) 

    Gleich-, Wechsel-, Drehstrom-
kreise mit zugehöriger Meß-
technik, el. u. magn. Felder, 
Berührungs-
schutzmaßnahmen, Trafo, Me-
ßinstrumente, Gleich-, Dreh-
strommaschine, Stromrichter 

4. Werkstoffkunde K2 oder M*)  1 (2SWS) 
    Atomarer Aufbau fester Stoffe, 

Gitterstruktur der Metalle, Phy-
sikalische Eigenschaften, Pha-
senumwandlungen, Thermisch 
aktivierte Prozesse, Mechani-
sche Eigenschaften, Chemi-
sche Eigenschaften, Untersu-
chungsmethoden, Aufbau der 
Polymerwerkstoffe, Aufbau und 
Einteilung der Eisenbasiswerk-
stoffe. 
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5. Technische Thermo- 
    dynamik und  
    Wärmeübertragung 

  1 6 SWS 

     Technische Thermo-  
     dynamik I 

K2 oder M*) 0,5  Zustandsgrößen, Zustandsglei-
chungen, I. und II. Hauptsatz, 
Kreisprozesse, Gemische idea-
ler Gase 

    Wärmeübertragung I K2 oder M*) 0,5  Transportgrößen, stationäre 
und instationäre Wärmeleitung, 
Konvektion, Strahlung 

6. Maschinenlehre I,II K3,5 oder M*)  1 (6SWS) 
    Methodisches Konstruieren, 

Gestaltung und Berechnung 
der Maschinenteile, Kolben- 
und Strömungsmaschinen 

7. Experimentalphysik I und  
    II für Ingenieure 

K3 oder M*)  1 (8SWS) 

    Einführung in das physikalische 
Denken, Mechanik, Akustik, 
Schwingungen und Wellen, 
Kontinuumsmechanik, Wärme-
lehre, Elektrizitätslehre, Magne-
tismus, Optik, Atom- und Kern-
physik 

8. Allgemeine und anorgan- 
    ische Experimental- 
    chemie I,II 

 
K3,5 oder M*) 

  
1 

 
(6SWS) 

    Teilchenmodell, Periodensys-
tem, chemische Berechnungen, 
Bindungen, Reaktionen, Säu-
ren und Basen, Elektrochemie, 
Chemie der Nichtmetalle, der 
Metalle, der Alkali-und Erdalka-
limetalle, physikalische Metho-
den, instrumentale Analytik 
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9. Einführung in die  
    organische Chemie 

K2 oder M*)  1 (3SWS) 

    Nomenklatur, Bindungsverhält-
nisse, und Reaktionen, Stoff-
klassen 

10. Physikalische Chemie I K2 oder M*)  1 (4SWS) 
    Stoffzustände und –

gleichgewichte 
11. Apparateelemente K2 oder M*)  1 (3SWS) 
    Theoretische Grundlagen und 

Anwendung auf die Bemes-
sung von Apparateelementen, 
Regelwerke, konstruktive Aus-
führungen, Fertigungsverfah-
ren, Prüfvorschriften 

12. Allgemeine Betriebs- 
      wirtschaftslehre 

  1 (4SWS) 

Einführung A in die BWL K1 oder M*) 0,5  (2SWS) 
Die Veranstaltung stellt Grund-
fragen und Grundmodelle der 
Betriebswirtschaftslehre im Ü-
berblick dar und gibt einen 
Abriß des Führungs- und des 
Leistungssystem von Unter-
nehmen 

Einführung in die Kosten- 
und Wirtschaftlichkeits-
rechnung 

K1 oder M*) 0,5  (2SWS) 
Produktions- und Kostentheorie 
Systeme der Kostenrechnung 
Plankostenrechnung, Handels-
rechtliche Rechnungslegung, 
Finanzierung, Investitions-
rechnung 

13. Einführung in das  
      Recht I 

K2 oder M*)  1 (2SWS) 

    Grundlagen, Rechtsquellen, 
Rechtssystem, Sachgebiete, 
Überblick BGB, Rechtssubjek-
te, Rechtsobjekte, Rechtsge-
schäfte, Schuldverhältnisse, 
Überblick über das Recht der 
unerlaubten Handlung 

 
Erläuterung: 
K = Klausur (Zahl = Bearbeitungszeit in Stunden, 1 h = 60 min) 
M = Mündliche Prüfung 
*) Nach Wahl der Prüfenden mit Genehmigung des Prüfungsausschusses. 
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A n l a g e  3   

Prüfungsvorleistungen, Art und Anzahl der Prüfungsvorleistungen für die Vor-
diplomprüfung nach § 19 Abs. 2. 

(Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme. Die Studienleistung wird mit „bestanden„ 
oder „nicht bestanden„ bewertet.) 
  Art und Anzahl der Prüf- 

ungsvorleistungen 
Zeitlicher Umfang 
(SWS) 

1. Technisches Zeichnen/CAD P 3 SWS 
2. Datenverarbeitung für Ingenieure I K2 oder M*) 1 SWS 
3. Einführung in das Programmieren K2 oder M*) 2 SWS 
4. Betriebliche Kommunikation K2 oder M*) 2 SWS 
5. Praktikum zu Grundlagen der Elektro-

technik 
P 2 SWS 

6. Werkstoffkundepraktikum P 1 SWS 
7. Bauteilprüfung K2 oder M*) 3 SWS 
8. Entwurf mit apparatetechnischem Be-

zug 
P 2 SWS 

9. Industriepraktikum P nach Maßgabe 
der Studien-
ordnung 

Erläuterungen:  
K = Klausur (Zahl = Bearbeitungszeit in h , 1 h = 60 min);  
M = Mündliche Prüfung;  
P = Praktikum. 
*) Nach Wahl der Prüfenden mit Genehmigung des Prüfungsausschusses 
Für die Klausuren wird auf §16 Absatz 1 Satz 2 verwiesen. Klausuren werden auf 
Vorschlag des Prüfenden mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durchgeführt. 
Die Wiederholung von Prüfungsvorleistungen im Versagensfalle ist nicht einge-
schränkt.“ 
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Anlage 4 
 

Technische Universität Clausthal 
Gemeinsame Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Maschinenwesen 

Zeugnis über die Diplomvorprüfung 
Frau/Herr*)................................................., 
geboren am ......................in........................., 
hat die Diplomvorprüfung im Studiengang Verfahrenstechnik mit  
der Gesamtnote ............................**) bestanden und in den Fachprüfungen  
folgende Noten erhalten: 
Fachprüfungen: Beurteilung**) 
1. Ingenieurmathematik .............................................. 
2. Technische Mechanik und Strömungsmechanik .............................................. 
3. Grundlagen der Elektrotechnik .............................................. 
4. Werkstoffkunde .............................................. 
5. Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung .............................................. 
6. Maschinenlehre .............................................. 
7. Experimentalphysik für Ingenieure .............................................. 
8. Allgemeine und Anorganische Experimentalchemie .............................................. 
9. Einführung in die organische Chemie .............................................. 
10.Physikalische Chemie .............................................. 
11.Apparateelemente .............................................. 
12.Allgemeine Betriebswirtschaftslehre .............................................. 
13.Einführung in das Recht .............................................. 
Als Prüfungsvorleistungen wurden erbracht: 
1. Technisches Zeichnen/CAD 
2. Datenverarbeitung für Ingenieure I 
3. Einführung in das Programmieren 
4. Betriebliche Kommunikation 
5. Praktikum zu Grundlagen der Elektrotechnik 
6. Werkstoffkundepraktikum 
7. Bauteilprüfung 
8. Entwurf mit apparatetechnischem Bezug 
Siegel der Hochschule  Clausthal-Zellerfeld, den .......................... 
 

................................................................................. 
Vorsitz des Prüfungsausschusses 

___________________________ 
*) Nichtzutreffendes streichen 
**) Bewertungsstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 
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Anlage 5 
 

Fachprüfungen, Art und Anzahl der Prüfungsleistungen, Studien- sowie Dip-
lomarbeit nach § 22 Abs. 2 
I. Fachprüfungen in folgenden Pflichtfächern 
  Art und 

Anzahl 
der Prü-
fungs-
leistungen

Gewich-
tungs-faktor 

Fachlicher und zeitlicher 
Umfang (SWS) 

   Teilpr. Ge-
samt-
note 

 

1. Chemische Reaktions-
technik 
Chemische Reaktions-
technik I 
Chemische Reaktions-
technik II 

K oder M  1 6 SWS 
Stöchiometrie, Chemische 
Thermodynamik, Kinetik. 
Entwurf einphasiger Reakto-
ren 

2. Strömungsmechanik 
Strömungsmechanik II 

K oder M  0,5 3 SWS 
Bilanzgleichungen, Strö-
mungs-, Temperatur- und Dif-
fusions-grenzschichten 

3. Energieverfahrenstechnik   1 6 SWS 
 Hochtemperaturtechnik 

zur Stoffbehandlung 
K oder M 0,5  Aufstellen von Energiebilan-

zen, Grundlagen der Wärme-
übertragung in Öfen, Trans-
portgleichung, Konvektion, 
Strahlung 

 Verbrennungstechnik K oder M 0,5  Stöchiometrie, Brennstoffe, 
Heizwerte, Freistrahl, Drall-
flammen, Abgasanalyse 

4. Thermische Verfahrens-
technik 
Thermische Trennverfah-
ren I 
Gas-Flüssig-Strömungen 

K oder M  1 6 SWS 
Gleichgewichtstrennprozesse, 
Auslegung und Hydrodynamik 
von Trennkolonnen 
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5. Mechanische Verfahrens-

technik 
  1,5 9 SWS 

 Mechanische Verfahrens-
technik I 
Mechanische Verfahrens-
technik II 

K oder M 0,66  Zerkleinern, Sedimentation, 
Mischen, Verteilungsmathe-
matik, Klassieren, Trennun-
gen, Bahnkurvenberechnun-
gen, Abscheiden, pneumati-
scher Transport 

 Partikelmeßtechnik K oder M 0,33  Aufgaben, Verfahren und 
Auswertungsmethoden in der 
Partikelmeßtechnik 

6. Apparative Anlagentech-
nik 

  1 6 SWS 

 Apparative Anlagentech-
nik I 

K oder M 0,5  Fließbilder, Funktionseinhei-
ten von Anlagen. 

 Apparative Anlagentech-
nik II 

K oder M 0,5  Konstruktion und Auslegung 
von Rohrleitungen, Armatu-
ren, Pumpen, Apparaten und 
deren Investitions- und Be-
triebskostenermittlung. 

7. Meß- und Regelungstech-
nik 

  1 6 SWS 

 Meßtechnik I K oder M 0,5  Elektrisches Messen nicht-
elektrischer Größen, elektri-
sche Meßsignal-auswertung, 
Fehleranalyse, Strahlungs-
meßtechnik 

 Regelungstechnik I K oder M 0,5  Steuerung und Regelung li-
nearer kontinuierlicher Sys-
teme, Typen- und Realisie-
rungsformen von Reglern, 
Stabilität, Reglerentwurf 

8. Werkstofftechnik K oder M  0,25 2 SWS 
Eisenwerkstoffe, Nichteisen-
metalle, Werkstoffe der Elekt-
rotechnik, Eigenschaften der 
Polymerwerkstoffe, Anorgani-
sche nichtmetallische Werk-
stoffe, Verbundwerkstoffe 
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9. Wahlpflichtfach 

Maschinenbaulicher 
Wahlpflichtblock I 
Maschinenbaulicher 
Wahlpflichtblock II 

 
K oder M 
K oder M 

 
0,5 
0,5 

1 6 SWS 
Maschinenbaulicher Schwer-
punkt 

Erläuterungen:  
K = Klausur;  
M = Mündliche Prüfung; 
 
Liste der Wahlpflichtblöcke: 
 
Maschinenbaulicher Wahlpflichtblock I und II (jeweils 3 SWS): 
1. Fertigungstechnik 
2. Konstruktionslehre 
3. Schwingungslehre und Maschinendynamik 
4. Produktionstechnik 
5. Betriebsfestigkeit 
6. Rechnergestützte Produktentwicklung 
7. Energiewandlungsmaschinen 
8. Materialfluß und Logistik 

II. Fachprüfungen in wahlfreien Schwerpunktfächern 
Der Prüfling wählt nach Maßgabe der Studienordnung Lehrveranstaltungen aus dem 
aktuellen Angebot der Hochschule im Umfang von mindestens 12 SWS aus, die in 
zwei Fachprüfungen (Blöcken mit jeweils mindestens 6 SWS) geprüft werden. 
Der Gewichtungsfaktor jeder Teilprüfung für die Note der Fachprüfung entspricht der 
Anzahl an SWS der jeweiligen Lehrveranstaltung. Der Gewichtungsfaktor der beiden 
Fachprüfungen für die Gesamtnote der Diplomprüfung beträgt jeweils 1.  
  Art und Anzahl 

der Prüfungs-
leistungen 

Gewichtungs-
faktor 

 Zeitlicher Um-
fang (SWS) 

   Gesamtnote  
1. Wahlfreier Schwerpunkt I K oder M 1 6 SWS 
2. Wahlfreier Schwerpunkt II K oder M 1 6 SWS 

Erläuterungen:  
K = Klausur;  
M = Mündliche Prüfung. 
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III. Studienarbeit 
Der Gewichtungsfaktor für die Gesamtnote der Diplomprüfung beträgt 1,5. 
  Art und Anzahl 

der Prüfungs-
leistungen 

Gewichtungs-
faktor 

 Zeitlicher Um-
fang (SWS) 

   Gesamtnote  
 Studienarbeit  1,5 9 SWS 

 
IV. Diplomarbeit 
Der Gewichtungsfaktor für die Gesamtnote der Diplomprüfung beträgt 2. 
  Art und Anzahl 

der Prüfungs-
leistungen 

Gewichtungs-
faktor 

 Zeitlicher Umfang 

   Gesamtnote  
 Diplomarbeit  2 3 bzw. 4 Monate“ 
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Anlage 6 

Prüfungsvorleistungen, Art und Anzahl der Prüfungsvorleistungen für die Dip-
lomprüfung nach § 22 Abs. 2 
(Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme. Die Studienleistung wird mit „bestanden„ 
oder „nicht bestanden„ bewertet.) 
  Art und Anzahl der Prü-

fungsvorleistung-en 
Zeitlicher 
Umfang 

1. Seminar S 2 SWS 
2. Grundpraktikum P 4 SWS 
3. Werkstofftechnikpraktikum P 1 SWS 
4. Fachpraktikum P 5 SWS 
5. wahlfreie Nichttechnische Fächer K oder M 4 SWS 
6. Industriepraktikum 

(nach Maßgabe der Studienordnung) 
P 26 Wochen 

Erläuterungen: 
K = Klausur;  
M = Mündliche Prüfung;  
P = Praktikum;  
S = Seminar. 

Für die Klausuren wird auf §16 Absatz 1 Satz 2 verwiesen. Klausuren werden auf 
Vorschlag des Prüfenden mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durchgeführt. 

Die Wiederholung von Prüfungsvorleistungen im Versagensfalle ist nicht einge-
schränkt. 
Liste der wahlfreien Nichttechnischen Fächer: 
1. Freie Auswahl von Lehrveranstaltungen im Sinne des studium generale 
2. Betriebswirtschaftslehre 
3. Einführung in das Recht 
4. Arbeitsrecht 
5. Wirtschaftsrecht 
6. Volkswirtschaftslehre 
7. Unternehmensforschung 
8. Ökologie für Ingenieure 
9. Arbeits- und Sozialmedizin für Ingenieure 
10. Sprachkurse 
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A n l a g e  7  
Technische Universität Clausthal 

Gemeinsame Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Maschinenwesen 
Zeugnis über die Diplomprüfung 

Frau/Herr*)................................................., 
geboren am ......................in........................., 

hat die Diplomprüfung im wissenschaftlichen Studiengang Verfahrenstechnik 
mit der Gesamtnote ............................**) bestanden. 

Fachprüfungen: Beurteilung**) 
Pflichtfächer:  
1. Chemische Reaktionstechnik .............................................. 
2. Strömungsmechanik .............................................. 
3. Energieverfahrenstechnik .............................................. 
4. Thermische Verfahrenstechnik .............................................. 
5. Mechanische Verfahrenstechnik .............................................. 
6. Apparative Anlagentechnik .............................................. 
7. Meß- und Regelungstechnik .............................................. 
8. Werkstofftechnik .............................................. 
9. Wahlpflichtfach (maschinenbaulicher Schwerpunkt) .............................................. 
Schwerpunktfächer:  
1. Wahlfreier Schwerpunkt I:  
............................................................... .............................................. 
2. Wahlfreier Schwerpunkt II:  
............................................................... .............................................. 
Studienarbeit:  
............................................................... .............................................. 
Diplomarbeit:  
............................................................... .............................................. 
Als Prüfungsvorleistungen wurden erbracht:  
Wahlfreie Nichttechnische Fächer:  
1. ............................................................... .............................................. 
2. ............................................................... .............................................. 
Seminar  
............................................................... .............................................. 
Praktika  
1. Grundpraktikum .............................................. 
2. Werkstofftechnikpraktikum .............................................. 
3. Fachpraktikum  
4. ............................................................... .............................................. 
Clausthal-Zellerfeld, den .............................. 
                                               (Datum) 
(Siegel der Hochschule)                              ...................................................................... 
                                                                             Vorsitz des Prüfungsausschusses 
------------ 
*)  Nichtzutreffendes streichen. 
**) Bewertungsstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 
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A n l a g e  8  

Bestimmungen zum Erwerb eines binationalen Diploms 
 
1. Zwischen der Technischen Universität Clausthal, Fachbereich Maschinenbau, 

Verfahrenstechnik und Chemie und derzeit der / folgenden Partnerhochschule(n) 
– Technischen Universität Krakau; Technischen Universität Gleiwitz (Abschluß 
Diplom-Ingenieur) besteht ein / bestehen jeweils bilaterale(s) Abkommen über die 
Verleihung eines binationalen Diploms. Der gleichzeitige Erwerb der Abschlüsse 
der Technischen Universität Clausthal sowie der / einer der obengenannten Part-
nerhochschule(n) setzt voraus, dass: 

 
a) in der Regel zwei reguläre Studiensemester an der Partnerhochschule studiert 

werden, 
b) die jeweilige Fremdsprache beherrscht wird, 
c) die Diplomarbeit von jeweils einer Prüferin oder Prüfer der beteiligten Partner-

hochschulen betreut und 
d) die jeweilige Studiengang an der Heimathochschule mit Erfolg beendet wird. 
 
2. Die beteiligten Hochschulen stellen in Absprache miteinander das Studienpro-

gramm an der Partnerhochschule zusammen, so dass gewährleistet ist, dass die 
im Ausland erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen an der Heimathochschu-
le anerkannt werden. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend. In der Regel sind Lehrveran-
staltungen und eine Studienarbeit im Umfang von 60 ECTS-Punkten (European 
Credit and Transfer System) sowie die Diplomarbeit zu absolvieren. 

3. Die Studierenden müssen an der jeweiligen Partnerhochschule eingeschrieben 
sein. 

4. Ergänzende Bestimmungen regeln die jeweiligen Abkommen. 
 


